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ist, gekommen, ob es von den zwei Drittel der Burgundioacn,
oder aus dem römischen Fiskus vorweg genommen.—

Von den Wcsigothen findet sich ebenfalls eine Lheilung des
Landes berichtet, wahrscheinlich gemäß Sismondes Ver-
muthung nach dem Einfüll in Spanien geschehen, als die Nation
allen ihren Kriegern ein sicheres Daseyn zu verschaffen suchte.
Die ü,ox VVisigorlioiuin l»il). X. tit. I. H. 8. sagt: »Divisio
„intei? 6ot1ium et Itomrmum ü»ots äe ^oitioiio teii srum 8IVS
„silvarum, NuIIa rationo tui'betui, si tsmen ^rodutur eele-
jjkirstu clivlsio. Xoe 8e lliirldns ^Sltidu8 Ootlii aiiguicl «i8i
„l1ömanu8 ^rüo8umat aut vitillieot: sut lle teitiu Romani
„OStIitl8 8ii)i nlic^nici anlleat U8nrpaie aut vinlliesee, ni8i
,,iuoä <1o iiÜ8tra 1or8itan ei l'uoiit laigitute llonstum. 8e<l
,,^uoä a Psrentiliu8 vel vioiili8 8ivi8um e8t, P 08 toi'ita 8 im-
„mutsro non tontet.« Der §. 16 giebt vorzüglich das fiskalische
Steuerinteresse, aus welchem der König den Römer schützte, zu er¬
kennen, »llnäieo8 8ingularuin oivitatum, villiei, st^no piaopo-
,,8iti, teitis8 Romanoi'uin, ad iIÜ8, gui oooupstua tenent,
„aut'orant, et Romania aua oxactiono aino ali^ua äilationo
„reatituant: nt nidil lkiaoo llodoat Zenit e. 8i tamon
,,eo8 ininguagints annorum nuinorua aut tom^ua non vxcln-
,,8erit.«« Denn die 8m-8 Ootdiüa war, wie überhaupt die Land-
theile der Barbaren, steuerfrei ^'). — Die näheren Nachrich¬
ten mangeln auch hier.

20 .

Auch die Franken drangen in Gallien ein, und es war
ihnen sogar Vorbehalten, die übrigen Barbaren in Gallien zu
überstrahlen. Die Wehrmannci der Franken umfaßte viele deut¬
sche, sonst unter einzelnen Namen erscheinende, Völker am Rheine
bis zu und über die Weser hinaus >"), und Ae nach Men¬
zel^) angenommene Meinung, welche den Ursprung der Franken

80) S. 179.

81) Llonlsigüisu liv. ZO, eli. 12.
82) Luden Geschichte deS Mittelalters Abth. 1. §. 36- S. 56. 57.

83) Geschichten der Deutschen Bd. 1. S. 200 — 209»



Kapitel II. h. 20, 65

von den Bastarncn am schwarzen Meere ableitet §«), wird
schwerlich verlheidigt werden können, da sie denselben Namen
Franken für die in Gallien cingewandcrten Bastarnen und für
die deutschen Rheinvölker verlangt — Wie dem allen auch sey,
genug, die Franken gelangten auch zu Landbesitz in Gallien, und
unter Chlodwig und dessen Nachfolgern besiegten die fränkischen
Geleite sowohl die Reste der römischen Herrschaft unter Syag-
rius, als auch die Monarchien der Wcstgothen und Burgundioncn,
Sowohl in der Imx 8ulios, als in der l-ex lkixusi-iornin fin¬
det sich aber keine Spur von einer Güter - Theilung, und es
entsteht daher die sehr zweifelhafte Frage, wie die Franken zu
Landbesitz gekommen. Montesquieu^') behauptet, weil sich

L4) Man führt dafür auch die Sage vom trojanischen Ursprung der
Franken an, worüber der Lobgesang auf den heiligen Anno B'
3S0 nach Huni bald folgendes singt:

Krane» gsaarr! mir cisn 8ioi
Vili vsrrs niclir l>! kini.

Da worbrin »i eiu mir vrowoeiia

Lini iürxds Troie,

Den bacii liiain »i Lank«,

14» elsmi warxeri in iri links,

Dsn km! Iraririn ri VUIS llix meri«
Dannim wuliain »inr Vrsinleiiclii lisri,

Di wureiin Lssari al unrerclan,

Li waren imi jselodi iorcliaam.
oder in Menzels S. 20l Uebersetzung ins NeudeUtschei

Franko saß mit den Seinen
Sehr fern beim Niederrhein.
Da bauten sie mit Freuden
Ein kleines Troja.
Den Bach hießen sie Lanthe,
Nach dem Wasser in ihrem Lande;
Den Rhein hielten sie für das Meer,
Don dannen gewachsen sind die fränkischen Heere,
Die wurden dem Cäsar alle unterthan,
Sie waren ihm jedoch furchtbar.

85) kiprir klo» küix. I.IV. 30. dl. 7. 8. „II» avoisnt corn^ui«, il«

^prireok c« e^u'ila roulurenr, sc ns lirsnr eis rsglemsnl» gu'enrro

„sux. — (^u'auroisnr i>» fair eis ranr eis tsrrs»? Il» prirsar

»soll«», ezui Isur conviursnr, el laiiaorenr Is reire."
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bei den Franken von einer solchen Landestheilung, wie bei den
Westgothen und Burgundern, nichts finde, haben jene genom¬
men, was ihnen angcstanden habe, welchem auch Eichhorn^)
beistimmt. Sismonde"^) nimmt an, die eingewandcrten, in
Gallien herrschenden, Franken haben sich mehr wie ein Heer als
eine Colonie betrachtet, scyen lange in kurzem Raume vereinigt
geblieben, und jedesmal, da ein Franke sich aus dem Dienst zu¬
rückgezogen, sey ihm eins von den vielen in Gallien Vorgefun¬
denen herrenlosen Gütern — schon die römischen Kaiser haben
in Gallien immer herrenloses Land zum Austheilen gefunden, und
die verderblichen Kriege, welche zahlreiche Familien von Grund-
eigcnthümern vernichtet, haben die Masse der Domaincn, über
welche der Fürst verfügen können, ansehnlich vermehrt — bewil¬
ligt worden, und diese Domainen, den National-Soldaten ge¬
sichert, seyen es, die als toiva 8uliou nach der l-ox 8->lica ^8)
nicht auf die Frauen übergehen sollten. Allein diese Meinung
muß voraussetzen, daß das vereinigte Heer von Steuern gelebt,
oder von Beute, da doch letzteres auf die Dauer nicht möglich,
und crsteres einen regelmäßig organisirten Staat, nicht aber ein
so zerrüttetes Land, wie Gallien, voraussetzt. Und daß leiws !
sslioa nichts anders als die bevpclidA8 avist-ioa der l-ex Uipuu- ^
riorum ks) bedeuten könne, ist längst ausgemacht. — Ganz
eigenthümlich ist Luden s 20 ) Ansicht, die wir wegen ihrer Merk¬
würdigkeit hier ausführlich geben. Chlodwig habe seine Erobe- ^
rungen in Gallien unstreitig mit einem Geleite fränkischer Män¬
ner und Jünglinge gemacht. Es sey höchst wahrscheinlich, daß !
um diese Zeit die Geleite das eigentliche Heer der Staates ge¬
worden seyen, und daß der König der Wchrmannei sich selbst an
ihre Spitze gestellt habe. Ihre innere Einrichtung hingegen, das
Werhältniß der Mannschaft zum Anführer, scheine durchaus das
alte geblieben zu scyn: das Geleit habe sich selbst erhalten, und

86) Eichhorn deutsche Staats- und Rechts-Geschichte. §. 23. Note <l.
87) Gesch. v. Frankreich, S. 233 — 235.
88) 17c. 62.

89) lir. 56 (58) aloäibu«.
SV) S. 147 ff.
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durch den Ertrag des Kampfes die Fortsetzung desselben möglich
machen müssen. Dieses seltsame Verhältniß aber habe, wie es
scheine, auf die ganze Denkart des Volkes einen großen Einfluß
gewinnen müssen, und wenn von der einen Seite durch den
glücklichen Krieg die Lust nach Raub und Beute genährt worden,
haben auf der andern Seite die Begriffe von Leutschaft, von
Dienst und Lohn eine Veränderung erleiden müssen, in welcher,
so wie in der ganzen Veränderung mit dem Gelcitswcsen, der
alten Freiheit eine ungeahnete Gefahr erwachsen.— Ein solches
Heer nun, als Geleit vielleicht groß, für den Zweck eines An¬
griffskrieges unbedeutend, habe unter Chlodwig, wie unter eini¬

gen früher» Führern nicht blos bewegliche Güter, die leicht zu
vcrtheilcn nach altem Brauch, sondern auch nach und nach ein
ganzes großes Land erobert, so von Millionen Menschen bewohnt,
die in der Bildung viel höher gestanden, nur nicht in der Kunst
der Waffen. Dieses Land, von den Mitgliedern des Heers als
ihr gemeinsamer Erwerb, und eben deßwegen immer als Ein
Reich angesehen, selbst wenn es mehrere Könige gehabt, habe
behauptet, die Herrschaft habe über die Einwohner bewahrt wer¬
den sollen, nicht weniger gegen Fremde, als gegen sie selbst; ja
sie habe behauptet werden sollen durch sie selbst, durch ihr eige¬
nes Mitwirken. Es seye mithin wohl nolhwcndig gewesen, daß
diejenigen, welchen das große Werk gelungen- sich verbanden,
bei einander zu bleiben, und ein stehendes Geleit zu bilden,
um dasjenige, was sie mit gemeiner Kraft gewonnen hatten,
auch mit gemeiner Kraft zu schützen. Eine solche Verbindung
aber sey nur möglich gewesen, wenn die Glieder derselben für
den Dienst, welchen sie zur Erreichung des bestimmten Zweckes
übernahmen, auf eine solche Weise belohnt worden, daß ihnen,
als den Siegern, vor welchen sich Millionen beugten, ein, nach
ihren Begriffen, ehrenwerthes Leben gesichert worden. Nun aber
haben sie keinen anderen Lohn, eines freien Mannes würdig, ge¬
kannt, als Grund und Boden, durch dessen Besitz nach ihrer An¬
sicht die Freiheit bedingt. Es sey also wohl nothwendig gewe¬
sen, daß einem Jeden der Sieger ein Grundbesitz unter der Be¬
dingung angewiesen worden, fortan kräftig und treu zu der Ver¬
bindung zu halten, und für den Besitz alle b,'e Dienste zu leisten,

5 *
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welche die Lage der Dinge erfordern möchte. Wahrscheinlich

aber sey cs nicht, daß die klugen Franken diesen Gedanken durch

Maßregeln ausgeführt haben, deren Gewaltsamkeit die Unterwor¬

fenen zu erbittern vermocht hatte, und es mochte nicht zu be¬

weisen seyn, daß den alten Einwohnern Galliens, einzelne Fälle

ausgenommen, ihr unbewegliches Eigenthum von den Franken,

in diesen ersten Zeiten, geraubt worden. Aber sie haben auch

zu der Ausführung dieses Gedankens solcher Gewaltthätigkeit kci-

nesweges bedurft. Die Römer haben in Gallien viele Ländereien

besessen, von welchen nun das Eigcnthum auf diejenigen über¬

gegangen, die ihnen in der Herrschaft gefolgt. In der stürmi¬

schen, durch Uebcl aller Art schwer leidenden, Zeit möchte auch

mancher Besitz herrenlos geworden seyn, so daß die Eroberer ohne

Anstoß und Bedenken darüber zu verfügen bemachtet. Und als

nach und nach Allcmannien genommen, die Westgothcn vertrie¬

ben, die Fürsten anderer fränkischer Stamme von dem Könige

der Salischcn Franken vernichtet, Burgund erworben und Thü¬

ringen gewonnen worden, da sey diese Masse von Ländereien

immer vergrößert worden, so wie sie durch Zufälligkeiten man¬

cher Art vermehrt seyn möge. — Alle diese Ländereien scyen

nach den Gesetzen des Geleites, wie das ganze Reich eine Ge¬

meinherrschaft, so ein Gemeingut desselben gewesen, auf welches !

Alle nach ihren Verhältnissen im Geleit Anspruch gehabt. Der

König sey nur insofern Herr dieses Gutes gewesen, als er Haupt ^

der Verbindung war; in demselben Sinne, in welchem er auch

Herr von Gallien war, nämlich nur als Haupt und Vertreter

des Geleites. Indem nun die Eroberer den Römern ihre Gesetze

und Rechte gelassen, haben sie ihnen auch ihr Eigenthum gelas- !

sen, und sich durch die Masse von Ländereien, deren so eben ge¬

dacht, aus der Verlegenheit geholfen. Das Gemeingut selbst ^

haben sie nämlich als solches behalten, und es, nach einem vor- ^

gefundenen Sprachgebrauch!, Fiscus genannt. Bon demselben

aber habe, wie es scheine, ein jedes Mitglied des Geleites einen

Lheil zum Entgelt für die Dienste erhalten, welche zu leisten er ^

sich verpflichtet, und auf so lange, als er diese Dienste, in vor- ''

kommenden Fällen, wirklich geleistet. Sie haben mithin ein

stehendes Geleit gebildet, zusammengehalten durch theilweise
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Benutzung eines großen Gesammt-Gutes. Das, was der König

von diesem Gute empfangen, möge Regale und im Fortgange

der Zeit, Domaine genannt scyn. Das Grundstück, welches ein

Führer oder Beamteter erhalten, scheine, insofern es als Entgelt

für ein auszeichnendes Amt betrachtet worden, Ehrcnsold (llonor)

geheißen zu haben; und in derselben Beziehung habe das Gut

eines gemeinen Kriegers den Namen eines Lohnes (llonulloium)

bekommen. In sofern aber darauf gesehen worden, daß ein

solches Gut nicht Eigcnthum des Einzelnen, sondern ein Theil

des Fiskus war, dessen Ertrag nur der Einzelne Bedingungs¬

weise genießen sollte, habe dasselbe ein fiskalisches Gut geheißen,

in späterer Zeit ein Fe-Od, im Gegensatz eines wirklichen Eigen¬

thumes, Al-Od. — Die Männer hingegen, welche dieses Vcr-

hältniß eingegangen, seyen dadurch auch im Frieden geblieben,

was sie während des Krieges gewesen, Leute des Königs. Als

Inhaber eines Gutes in der angegebenen Weise, möge ein Jeder

ein Bester (Va88N8, Vaasnllna) genannt scyn, weil er sich durch

Annahme desselben zu bestimmten Diensten verbindlich gemacht;

denn er sey nun nicht mehr zur Vertheidigung des Landes ge¬

mahnt (mgmiii'i), sondern zum Heerzuge gebannt worden. Weil

man indeß licb.r von der Tugend des Mannes hören und spre¬

chen mochte, als von der Pflicht, lieber von seinen Leistungen,

als von seinem Lohne: so habe er gern den Namen eines Ge¬

treuen (liäelia) erhalten. In Rücksicht auf die andern freien

Männer endlich, die keine solche Güter im Besitze gehabt, sondern

auf ihrem Eigenthum als Wehr-Mannen fortgelcbt, möge er

Baron — Krieger — genannt seyn. — Habe aber das eroberte

Land durch die angegebene Einrichtung behauptet werden sollen,

so sey gleichfalls nöthig gewesen, dasselbe zu verwalten. Zum

Zwecke dieser Verwaltung habe der König, als Haupt der Er¬

oberer, eines Rathes bedurft, der ihm stets zur Seite gestanden^

Zur Verwaltung des Fiskus, des großen Gemeingutes, sey ins¬

besondere ein eigener Beamter, Hausmeier, Ll-ssor äomn8, be¬

stimmt gewesen. Dieser sey 2*) schwerlich jemals bloßer Haus,

Diener des Königes gewesen, vielmehr sey er, wie es scheine-

vi) S. 179 ff.
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vom Anfangs der Eroberung an der Aufseher über das große
Gemeingut der Eroberer gewesen, der von den Leuten selbst,
etwa auf Borschlag des Königs, erwählt worden, um zu ver¬
hüten, daß der König die Lehen nicht an sich zöge oder ver¬
schleuderte, und wohl nicht, um des Königs Anlheil von diesem
Gute zu verwalten. Sey diese Ansicht richtig, so sey der Ma¬
jordomus ein Bevollmächtigter der Leute gewesen, neben den
König gestellt, damit sic einen Mann hätten, der wegen der
Verwendung des Fiskus ohne Schwierigkeit zur Rechnung gezo¬
gen werden könne. Allerdings habe dieses Amt den, welcher es
führte, zu einem wichtigen Mann im Staate gemacht, weil ja
durch das große Gemeingut die ganz: Verbindung der Eroberer
zusammengehalten worden; so lange jedoch die Könige Heerfüh¬
rer geblieben und an der Spitze der Leute an großen Tagen er¬
schienen, und so lange der Majordomus gewissermaßen nur ein
Rechnungsführcr, wenn gleich in einem eigenthümüchen Sinne,
geblieben: so lange habe derselbe auf die Verhältnisse des Staa¬
tes keinen Einfluß erhalten können.' Also sey es wohl begreif¬
lich, wie ein Jahrhundert und darüber hingelaufcn, ohne daß
ein Majordomus irgend bedeutend erscheine, und daß die Ge¬
schichte nur Herzöge, Grafen, Bischäse und Weiber kenne. Als
aber bei den Zerrüttungen unter Chlodwigs Nachkommen die
Majordomus zu der Verwaltung der Staatsgüter auch das
Schwert erhalten und als Feldhcrrn an der Spitze der Leute er¬
schienen, sey die Gewalt vereint worden, die man früher durch
die Aufstellung eines Verwalters der Lehen gegen den König
weislich zu trennen gesucht, und von da an habe der König
rzothrvendig alles Ansehen verlieren müssen, da die angestammte
Würde auf die Dauer den Mangel an Gewalt unmöglich habe
ersetzen können, so daß ihnen endlich die Majordomus auch in
der Würde gefolgt. — So weit Luden.

Luden hat dicj nähere Begründung dieser Ansichten noch
nicht gegeben, sondern, wenigstens soviel die Majordomus be¬
trifft, in einer Note zu Sismonde noch versprochen. Bis
dghin muß cs erlaubt scyn, einige bescheidene Zweifel gegen die
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Richtigkeit derselben zu äußern. Nimmt man das Ganze der

Luden scheu Ansicht an, so folgt daraus, daß die einzelnen

Fränkischen Eroberer nur einen sehr prekären Landbesitz als De-
nelieiuin erhalten haben. Erst Karl der Dicke erlaubte den

Königlichen Vassen und ihren Vasallen, ihre Benesizien auf ihre

Söhne zu übertragen s Z). Fast vier Jahrhunderte lang waren

also die Herren Galliens ohne Erbrecht gewesen! Läßt siÄ

das mit dem Zwecke der auswandcrnden Völker, feste Sitze zu

erlangen, vereinigen, laßt ein solches Verhältnis sich mit der

bekannten Beute - Lheilungs-Geschichte unter Chlodwig vereini¬

gen?— Die Lex 8sliea und die Lex Dipnariornin geben uns

auch nicht eine Spur von einer so prekären Natur des Landbe¬

sitzes der Eroberer, vielmehr kennen diese beide Liege« nur Alode,

welches auf die Kinder und Verwandten vererbt und überall wie

echtes Eigcnthum behandelt wird. Der 'Llt. 62. der Lex 8a-
liea, überschrieben »De ^.lockis« sagt z. B. H. 1. »8i guis
»martuns l'uerit, et biliös non ckirniserit, si pater aut
»inater snperstitvs buerint, in ipsain liereckitstern suece-
»ckant. §. 5. Lt postes sie cke illis generationidus, ipnio-
»ungus proxiinior buerit, ipsi in lisreckitste suceeckant,
»gni ex paterno genere veniunt.« §. 6. »De terra 8alica
»in rnnlierein null» Portio lisereckitstis trsnsit, sock Iroe vi-
»rilis sexus aeguirit, Iroe est lilii in ipsa liaoreckitate sne-
»eeclnnt. 8ock nlri intor nepotos aut pronopotes, post lon-
»gunr teinpus, cke »locke terrae eontentis susoitatur, non
»per stirpos, seck per oapita ckivickantur.« Aus dem svlgen-

9Z) Lsroli Lrsssi Lsg. s. 877. (bei Lsluxius ll?om. II. psZ. 263.

26S) S. Eichhorn deutsche St. u. R. Gesch. Th. 1. §. 201.

94) sVloare-c^uieu liv. 30. cd. g, sogt hierüber sehr kräftig: „8i dsns
„Ull lomps, oü Io» ksis ocoieur sinovidlos, koulos los lerre» du

„rovsurno svoionr eto dos tisls ou dos dogeudsucos des iioko,

„ol rous Io» Iivuimos clu ro)suruo des vssssux ou dos sorks c^ui
„dogoudoioat d'oux; coiruuo colui gui s los bioos, s toujours

„sussi Is puisssuce, Io roi, <^ui suroic diigosö couriuuellomour

„des lies», c'esl-ä-diio do I'uoi^us propriötö, suroic ou uns

„guisssnco sussi srditrsiro c;uo coli« du sulcsu I'osl on Lur-

,,^uio; cs ^ui reuvorso roulo l'lnsloire."
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den 63 - eo, gni ee de paronlilla rolloie vult geht
hervor, daß dieses Erbrecht auf die Alode mit dem System der
Compositionen und Conjuratoren innig und nothwcndig zusam¬
men hing, und so durchgehend und allgemein nun dieses Sy¬
stem in der fränkischen Rechtsvcrfassung war, so gewiß ist es
auch, daß der Grundbesitz der Franken überhaupt Alode war. —
Freilich sind es Gefolge, die Gallien erobert haben, allein dar¬
aus folgt keineswegs, daß sie ihren eroberten Besitz nur als
einen geliehenen haben betrachten wollen. Vielmehr drangt
alles zu der Annahme, daß sie eben so echtes Eigcnthum, wie
im Vaterlands, besitzen wollen. -— Schwerlich konnten sie die¬
ses Eigenthum nun alle aus dem Fiskus, so wenig als die West-,
gothen und Burgunder, die auch einen Fiskus vorfanden, neh¬
men, und es laßt sich überall nicht cinsehen, warum sie glimpf¬
licher mit den Galliern als die Westgothen und Burgunder ver¬
fahren haben sollten, sie, die den Römern nur die halbe Cvm-
position bewilligten! Ob mit Vermittelung der römischen Ma¬
gistrate eine friedliche Abtheilung geschehen, oder ob die Eroberer
an Grundeigenthum genommen, was ihnen gefallen, laßt sich frei¬
lich nicht mehr ausmittcln; allein daraus, daß die l-ex Salica
einer solchen Theilung nicht erwähnt, folgt nicht, daß sie nicht
geschehen. Die I-og. er VisiAotllor-. erwähnen der
Theilung zufällig als einer geschehenen Sache, und mehr zu dem
humanen Zwecke, daß die Römer nicht weiter belästigt werden
sollen, ein Zweck, der den Franken freilich weniger wichtig seyn
mochte. — Der römische Fiskus mag hingegen ganz oder größ-
tentheils den Königen heimgefallen seyn, die nun durch Verga¬
bungen davon Kirchen und Klöster bereicherten, und durch Lehn-
Vergabungen sich l-midoo verschafften, deren Oberster, iUHoi--
stomus, endlich die Könige stürzte. Darum ist es denn auch
Natürlich, daß in den ersten Zeiten, wo das Lehns-System sich
erst allmählig zu entwickeln begann, die Geschichte von keinem
Äl^'oi'doimiz mit nationaler Wichtigkeit weiß. So wie nun
aber das Lehns-System sich ausbildcte, wie die großen fränki¬
schen Herren durch Lehen in ein speciellcs Treuc-Verhältniß zum
KM Könige traten und diese hinwieder eine A, inumnis um sich
zu sammeln wußten, als deren Louiur sie erschienen — da
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mußte endlich der Anführer der Königlichen Haustruppen ein
gewichtiger Mann werden. Und daß die bUolos ihn wählten,
zeugt eben davon, daß die Königliche Gewalt durch das neue
System auf der einen Seite soviel verloren, als sie auf der an¬
dern dadurch gewonnen hatten. — Es heißt aber, das Fort-
schreircn der Geschichte aufheben, wenn man alle diese Verhält¬
nisse schon auf den Anfang der Eroberung zurückdatirt. —

21 .

Ucber das Vcrhältniß der Sieger zu den Besiegten laßt
sich nach heutigen Begriffen kaum eine richtige Vorstellung ma¬
chen, so cigenthümlich weist sich dieses aus. Wenn in unfern
Tagen ein Eroberer ein Land einnimmt, so führt er entweder
die Gesetzgebung des siegenden Staates ein, oder er laßt die
des Besiegten bestehen. Nicht so bei der Völkerwanderung. Die
Barbaren behielten ihr vaterländisches Recht für sich, und die
besiegten Römer wurden vor wie nach ihrem Rechte gemäß be-
ürtheilt. Ueber dieses System der persönlichen Rechte hat v.

Savigny sehr gründlich gehandelt.— Die Stellung des
Königs mußte natürlich anders zu den unterworfenen Römern,
und anders -u den siegenden Gefährten seyn. Zu den Letzteren
blieb sie die erste Zeit hindurch die alte. Der König als solcher
konnte sie nicht strafen, sondern nur als Feldherr 2 «). Sie

55) Gesch. d. Rom. R. i. M. Bd. 1. Kap. 3.
56) Man sehe die bekannte Geschichte von dem Gefäße zu Soiffons bei

Oregor. 1'ur. II. 27 , oder vielmehr, da sie nicht allen Lesern be¬
kannt seyn dürste, stehe sie hier. Zu Soiffons vertheilte Chlod¬
wigs Heer die Beute. Die damals noch heidnischen Franken hatten
auf ihrem Zuge alle Kirchen ausgeplündert. Der heilige Remi¬
gius, damals Bischof zu Rheims, kam nach Soiffons, um ein sil¬
bernes Gefäß, das aus feiner Kirche geraubt war, zurückzufordern.
Chlodwig wollte dasselbe wirklich zurückgeben. Ein Soldat a!-er
schlug mit seiner Streitaxt an das Gefäß und rief aus, daß der
König bei der Beutetheilung nicht über sein Loos hinausgehen
dürfe. Chlodwig mußte seine Rache einstweilen unterdrücken. Ei¬
nige Monate nachher aber beschuldigte er diese» Soldaten bei einer
Heerschau, daß er feine Waffen nicht in Ordnung halte, und warf
zugleich seine Streitaxt zu Boden. Als der Soldat sich bückte,
um sie auszuveben, schlug Chlodwig ihn mit der seinigen auf den
Kopf, und rief aus: so schlugst du «uf das Gefäß von Rheims!—
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